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V. Schwerpunktthema: "Soziale Grundsicherung" 

Einführungsreferat 
Matthias Nöhring-Hesse: 

Solidarischer Umbau des Sozialstaates. 
Nach der Erklärung »Solidarität am Standort Deutschland« 

Bei Einladung zum fünften Sozialpoliti­
schen Forum haben »ag spak« und 
»Sozialpolitische Gesellschaft« mit ei­
nem anderen Ergebnis der Bundes­
tagswahlen gerechnet. Zumindest pro­
gnostizierte die Ausschreibung das 
Ende der konservativ-liberalen Koali­
tion und lädt zu Beratungen über rot­
grüne Reformen ein. Die »Wende« ge­
sellschaftlich anzuregen, war auch 
das Ziel der Erklärung „Solidarität am 
Standort Deutschland«, die vom Nell­
Breuning-Institut initiiert, von in­
zwischen über hundertfünfzig 
Sozialwissenschaftlerinnen und So­
zialwissenschaftlern verschiedenster 
Schulen und Disziplinen unterzeichnet 
und zu Beginn des vergangenen „Su­
perwahljahres« veröffentlicht wurde. 
Die mit der Bundestagswahl - wenn­
gleich äußerst knapp - erfolgte Bestäti­
gung von Kohl/Kinkels »Weiter so ... « 
fordert uns am Nell-Breuning-Institut zu 
einem nachdenklichen Rückblick auf 
diese politische Initiative heraus. 

(1.) Die Erklärung »Solidarität am Stand­
ort Deutschland« 

Zumindest im Vergleich zu ähnlichen 
Memoranden und Verlq4tparungen in 
dem an »Richtungswahlen� so reichen 
Jahr 1994 konnte die Erklärung »Soli­
darität am Standort Deutschland« wohl 
nachhaltig Aufmerksamkeit erzielen.' 
Auch Monate nach ihrer Veröffentli­
chung stößt sie auf Interesse - vor 

1Solidarität am Standort Deutschland. Eine 
Erklärung von Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftlern, in: Blätter für deutsche 
und internationale Politik 6'94, 669-684. Die 
Erklärung ist außerdem als Broschüre beim 
Nell-Breuning-Inslitut (Offenbacher Landstr. 224, 
60599 Frankfurt am Main) gegen 3 DM in Brief­
marken erhältlich. 

allem bei sozialpolitischen Initiativen 
und den Wohlfahrtsverbänden. Offen­
sichtlich konnte die Erklärung deren 
Erfahrungen und Interessen besser 
auf den Begriff bringen, als die zur 
gleichen Zeit kursierenden »Standort­
papiere« wie auch die in Kritik am »So­
zialabbau« gefertigten Verteidigungs­
schriften für die bestehenden Siche­
rungssysteme. 

Weil strukturell verursacht, hat sich seit 
Ende der 70er Jahre die Arbeitslosig­
keit von der konjunkturellen Bewegung 
gelöst und als Massenarbeitslosigkeit 
vefestigt. Der Traum bundesdeutscher 
Wirtschaftspolitik wird seitdem ständig 
enttäuscht: Wirtschaftswachstum si­
chert keineswegs Vollbeschäftigung. 
Statt dessen hat sich der Sockel an 
Arbeitslosigkeit nach jedem Konjunk­
tureinbruch ständig vergrößert. Von 
einem Ende der „Arbeitsgesellschaft« 
kann - so behauptet zumindest die Er­
klärung - jedoch angesichts der ver­
festigten Massenarbeitslosigkeit nicht 
gesprochen werden. Dadurch, daß 
inzwischen fast jedeR zehnte Arbeit­
nehmerin ohne bezahlte Arbeit ihr 
bzw. sein Auskommen finden muß, 
wird die Erwerbsarbeitszentrierung 
der bundesdeutschen Gesellschaft 
eher noch verschärft. Sichere und aus­
reichend bezahlte Arbeitsplätze wur­
den zu einem knappen, deshalb wert­
vollen und umkämpften Gut. Dies gilt 
nicht zuletzt deshalb, weil in der Bun­
desrepublik die sozialen Sicherungs­
systeme weiterhin auf Erwerbsarbeit 
hin ausgerichtet bleiben. In der Folge 
werden die Ausgrenzungen und Be­
nachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt 
durch die bestehenden sozialstaatli­
chen Instrumente in randständige Le­
benslagen überführt; die verfestigte 
Massenarbeitslosigkeit führt zu einer 
neuen Armutsentwicklung. Seit Ende 
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der siebziger Jahre hat die Armut in 
der Bundesrepublik drastisch zuge­
nommen und sich in den letzten Jahren 
auf hohem Niveau stabilisiert. Gegen­
über dieser Armut erweist sich der 
bundesdeutsche Sozialstaat als in­
kompetent, da er randständige Le­
benslagen nicht verhindert, sondern 
mitverursacht und verfestigt. 

Als Folge dieser wirtschafts- und so­
zialpolitischen Situation diagnostiziert 
die Erklärung die zunehmende Spal­
tung der bundesdeutschen Gesell­
schaft: »Während die Mehrheit der 
bundesdeutschen Bevölkerung in 
Wohlstand leben kann, müssen dieje­
nigen, die nicht über einen sicheren 
Arbeitsplatz verfügen, ihr Überleben 
unter Bedingungen ständiger Unter­
versorgung sichern. In dem Maße, wie 
sich ihre Armut verstetigt, werden die 
Betroffenen aus der Normalität der 
bundesdeutschen Gesellschaft ausge­
grenzt.« Ihnen sind nämlich diejenigen 
Erfahrungs- und Handlungs­
zusammenhänge verstellt, die aber für 
die Bevölkerungsmehrheit selbstver­
ständlich sind. Auf diesem Wege - so 
diagnostiziert die Erklärung weiter -
»entwickelt sich die Bundesrepublik 
zunehmend zu einer gespaltenen Ge­
sellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft 
sichert ihren Wohlstand durch Aus­
grenzung von Armutsbereichen, wobei 
sich die Differenzen zwischen Wohl­
stand und Armut zunehmend verfesti­
gen, und so unterschiedliche soziale 
Räume mit relativ stabilen Grenzen 
entstehen.« 

Die gesellschaftliche Spaltung identifi­
ziert die Erklärung als eine Blockade 
für die weitere zivile Entwicklung der 
Bundesrepublik als einer demokrati­
schen Gesellschaft. Mit ihrer zuneh­
menden Spaltung entstehen nämlich 
nicht nur soziale Konflikte, die demo­
kratisch kaum bewältigt werden kön­
nen. Vor allen Dingen wird durch die 
Ausgrenzung relevanter Bevölkerungs­
teile eine anspruchsvolle Vorausset­
zung demokratischer Gesellschaften 
verletzt, daß nämlich alle Gesell­
schaftsmitglieder die Möglichkeit ha­
ben, sich in den für sie jeweils wichti­
gen gesellschaftlichen Kommunika­
tions- und Entscheidungsprozessen 
selbst zu vertreten. Die gesellschaftli-
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ehe Spaltung verhindert daher das 
bundesdeutsche Projekt einer sozialen 
Demokratie, die nicht nur die formalen 
Voraussetzungen demokratischer Pro­
zeduren garantiert, sondern darüber 
hinaus auch die materiellen Voraus­
setzungen gesellschaftlicher Partizipa­
tion sicherstellt. 

Funktionierende Sicherungssysteme 
machen das materielle Fundament 
demokratischer Gesellschaften aus. 
Durch eine Neueinstellung der Wirt­
schafts- und Beschäftigungspolitik wie 
auch durch den »Umbau« der sozial­
staatlichen Instrumente muß - so for­
dert die Erklärung abschließend - die 
Funktionsfähigkeit der bundesdeut­
schen Sicherungssysteme aber erst 
wiederhergestellt werden. In groben 
Strichen skizziert die Erklärung die 
wichtigsten Reformprojekte: Von der 
Umverteilung vorhandener Arbeit 
durch Arbeitszeitverkürzung bis zur 
Einführung einer soliden Gnindsiche­
rung wird das Standardrepertoire ge­
genwärtiger Reformdebatten ausge­
führt. Mit ihren Forderungen richtet 
sich die Erklärung dabei weniger an 
die parlamentarischen Akteure, die 
diese Reformen politisch umsetzen 
müssen. Weit mehr wendet sie sich an 
die gesellschaftliche Öffentlichkeit; 
dort müssen nämlich Bereitschaften 
für die mit diesen Reformen un­
vermeidlich verbundene »Umver­
teilung« sowie die für politische Inno­
vationen notwendigen Mehrheiten or­
ganisiert werden. Entsprechend endet 
die Erklärung mit dem - übrigens dem 
am häufigsten zitierten - Abschnitt: 
»Um den bundesdeutschen Sozialstaat 
als unerläßlichen Bestandteil einer 
sozialen Demokratie zu festigen, 
braucht es einen neuen Gesellschafts­
vertrag zwischen allen Bundesbürgern 
und -bürgerinnen. Dieser Vertrag um­
faßt die wechselseitige Verpflichtung, 
die gesellschaftliche Spaltung ge­
meinsam und nach persönlichen Lei­
stungsvermögen anzugehen und zu 
überwinden. Dies liegt im gemeinsa­
men Interesse aller und bestätigt den 
zivilen Charakter der Bundesrepublik. 
Ein solcher Gesellschaftsvertrag läßt 
sich staatlich nicht erzwingen, sondern 
kann nur aus öffentlichen Meinungs­
und Willensbildungsprozessen als frei­
willige Übereinkunft aller entstehen.« 



(2.) Gesellschaftliche Spaltung? 

(a) Trotz langjähriger Forderungen -
gerade aus den Kreisen sozialpoliti­
scher Initiativen - verweigern die staat­
lichen Organe bislang eine seriöse 
und kontinuierliche Armutsbericht­
erstattung. Zudem sind die vorhande­
nen Datenbestände gerade für Ar­
mutslagen wenig sensibel sind, so daß 
auf deren Grundlage auch nur wenig 
verläßliche Angaben über Armut in der 
bundesdeutschen Wohlstandsgesell­
schaft möglich sind. Gleichwohl weiß 
man aus vorliegenden Untersuchun­
gen, daß Unterversorgung zwar ver­
schiedene Ursachen hat, daß jedoch 
Arbeitslosigkeit und Unterversorgung 
in den meisten der davon betroffenen 
Haushalte zugleich auftritt. Daher 
scheint der Fokus der Erklärung plau­
sibel, sich der in den letzten zwei Jahr­
zehnten dramatisch gestiegenen Ar­
mutsrate über die strukturellen Proble­
me des bundesdeutschen Erwerbs­
arbeitssystems zu nähern. 

Tatsächlich äußert sich in der verfe­
stigten Massenarbeitslosigkeit eine 
strukturelle Krise des bundesdeut­
schen Wachstumsmodells, gesell­
schaftliche Integration über »geregelte 
Arbeit« und »geregeltes Einkommen« 
zu organisieren und die daher alles 
entscheidende Integration in das Er­
werbsarbeitssystem durch wachs­
tumsorientierte Wirtschaftspolitik zu 
sichern. Bei steigernder Arbeitspro­
duktivität und zunehmender Integra­
tion der bundesdeutschen Volkswirt­
schaft auf globalen Märkten löst wirt­
schaftlicher Wachstum jedoch allein 
nicht mehr gesellschaftliche Beschäfti­
gungsdefizite; viel mehr lai,sen sich 
Wachstumserfolge -wie etwa zu Be­
ginn der 80er Jahre - sogar durch, 
zumindest aber mit Beschäftigungs­
rückgang erzielen. Bleiben aber den­
noch die zentralen Verfahren und In­
stitutionen der Wirtschafts- und Sozial­
politik auf das eingespielte Wachs­
tumsmodell eingestellt, werden immer 
größere Bevölkerungsteile von diesen 
Instrumenten nicht erfaßt. Auf ihre 
gesellschaftliche Integration wird 
gleichsam „verzichtet«: sie werden aus 
den gesellschaftlichen Zusammen­
hängen ausgeschlossen, die für die 
Bevölkerungsmehrheit selbstverständ-

Soiialpolili1th11 lorum 1991# 

lieh sind, deren Integration - zumindest 
noch - gesichert ist. Diesen Prozeß soll 
der Begriff »gesellschaftliche Spal­
tung« anzeigen, wobei zwei Aspekte 
hervorgehoben werden können: Er­

stens werden die bestehenden Struktu­
ren gesellschaftlicher Integration dog­
matisiert, ohne aber deren Vorausset­
zungen für alle Gesellschaftsmitglie­
der zu sichern. In diesem Sinne hat vor 
allem Oskar Negt von gesellschaftli­
cher Spaltung, von der »Tendenz zur 
Zweiteilung der Gesellschaft« gespro­
chen.2 Daß dabei die Gesellschaft der 
Bevölkerungsmehrheit gleichsam un­
vollständig bleibt, ist mit diesem Begriff 
zweitens angesprochen: Die eine Ge­
sellschaft wird zunehmend zur Fiktion 
da die in dauerhafter Unterversorgun� 
lebenden Bevölkerungsteile in den 
normalen Erfahrungs- und Kommuni­
kationsräumen nicht mehr vor­
kommen. In den politischen Ausein­
andersetzungen der 80er Jahre hat 
Peter Glotz vor dieser Entwicklung mit 
dem Kampfbegriff »Zwei-Drittel-Gesell­
schaft« gewarnt. 
»Geboren« in den politischen Ausein­
andersetzungen wurde der Begriff »ge­
sellschaftliche Spaltung« auch in der 
sozialwissenschaftlichen Literatur rezi­
piert und findet sich - nicht nur - in den 
diversen Suhrkamp-Bändchen über 
Sozialpolitik und Arbeitslosigkeit wie­
der. Zwar konnte sich dort die mit 
„zwei-Drittel-Gesellschaft« gewagte 
Mengenangabe nicht halten, gleich­
wohl ließ sich die strukturelle Problem­
anzeige systematisch wie empirisch 
gut bestätigen. Folglich wundert es 
nicht, daß sich über hundertfünf zig 
Sozialwissenschaftlerinnen und So­
zialwissenschaftler - und unter ihnen 
die gesamte soziologische und politik­
wissenschaftliche Prominenz - in der 
Erklärung »Solidarität am Standort 
Deutschland« unter diesem Begriff ha­
ben versammeln können. 

(b) Die konservativ-liberale Koalition 
hat die »gespaltene Gesellschaft« da­
gegen wenig beunruhigt. Wo Armuts­
lagen und Unterversorgung regie­
rungsamtlich überhaupt in den Blick 

2Negt, Oskar: Lebendige Arbeit, enteignete 
Zelt. Politische und kulturelle Dimensionen des 
Kampfes um die Arbeitszeit, Frankfurt/New York: 
Campus 1984, 39-120; Zitat auf S. 39. 

15 



kamen, wurden sie leichtfertig als 
kurzfristige Schicksale abgetan, die 
mehr oder weniger alle Gesellschafts­
mitglieder treffen, aus denen sie aber 
auch mehr oder weniger schnell aus­
brechen könnten, sofern sie nur wirk­
lich »wollten« und sich entsprechend 
»bemühten«. Wenn überhaupt, gäbe 
es also in der Bundesrepublik nur »de­
mokratische« formen der Armut, die -
etwa im Form hoher Wohnraumkosten 
- alle Gesellschaftsmitglieder gleicher­
maßen betreffen, daher aber auch kei­
ne Spaltungsprozesse antreiben. Auf 
die Erklärung »Solidarität am Standort 
Deutschland« angesprochen, soll der 
Bundesarbeitsminister die gute Ab­
sicht der Unterzeicherlnnen zwar ge­
lobt, ihre vollkommene Ignoranz je­
doch herausgestellt haben. »für prak­
tische Politik gänzlich ungeeignet«, 
lautete Blüms abschließendes Urteil. 

Unerwartete Bestätigung findet der 
Arbeitsminister in einigen neueren Un­
tersuchungen zu Armutslagen in der 
Bundesrepublik, wie sie vor allem in 
Bielefeld, am Bremer Zentrum für So­
zialpolitik oder im Rahmen des DFG­
Projekts zur »Verzeitlichung sozialer 
Ungleichheit« (München) unternom­
men wurden.3 Methodisch ist diesen 
Untersuchungen gemein, daß sie die 
in der Armutsforschung übliche Ouer­
schnittsbetrachtung, also die Auswer­
tung von Daten zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, durch zeitdynamische Ana­
lysen überwinden und entsprechend 
Längstschnittsanalysen vornehmen. 
Durch Auswertung von Datenbestände 
über einen längeren Verlauf kommen 
die Untersuchungen zu dem Ergebnis, 
daß die Diagnose einer gespaltenen 
Gesellschaft 
erstens das Ausmaß der Armut in der 
Bundesrepublik unterschätzt: Hinter 
den Ouerschnittszahlen verbergen 
sich enorme Zu- und Abwanderugs­
bewegungen, so daß in der Bundesre­
publik weitaus mehr Menschen wenig­
stens einmal in ihrem Leben in Unter­
versorgung leben und auf diesem We­
ge Armutserfahrungen machen müs-

"Vgl. etwa den vom Michael M. Zwick her­
ausgegebenen Sammelband »Einmal arm, 
immer arm? Neue Befunde zur Armut in 
Deutschland•, Frankfurt am Main/New York: 
Campus ( 1994). 
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sen; 
und zweitens die Dauer der Armuts­
lagen überschätzt: Der übergroßen 
Mehrheit der von Armut betroffenen 
Menschen gelingt es nach mehr oder 
weniger kurzer Zeit ihr Schicksal der 
Unterversorgung zu überwinden und 
so aus ihrer Armut auszubrechen. 
Am Bremer »Institut für Sozialpolitik« 
rechnen Petra Buhr, Stephan Leibfried 
und Lutz Leisering mit fast einem Drit­
tel der bundesdeutschen Bevölkerung, 
die Armutserfahrungen machen muß­
ten, von denen aber wiederum zwei 
Drittel den Ausstieg aus der Armut ge­
schafft haben. Weil also hinter den seit 
Ende der 70er Jahre verstetigten Ar­
mutszahlen sehr viel Bewegung steckt, 
kann - so die Quintessenz der Untersu­
chungen - von einer gespaltenen Ge­
sellschaft oder gar von einer »Zwei­
Drittel-Gesellschaft(( nicht geredet wer­
den. 

In der Auswertung ihrer empirischen 
Ergebnisse folgen die Untersuchungen 
der Spur, die Heiner Geißler vor über 
einem Jahrzehnt mit der Entdeckung 
der »neuen sozialen Frage« gelegt hat. 
Die Schicksale mehr oder weniger 
kurzfristiger Armut ergeben sich näm­
lich nicht mehr aus den für die indu­
strielle Arbeitsgesellschaft kennzeich­
nenden kollektiven Lebenslagen, son­
dern resultieren vielmehr aus neuen 
und zunehmend individuellen Risiken, 
für die aber der bundesdeutsche So­
zialstaat noch keine Sicherungsinstru­
mente kennt. Zunehmend mehr Men­
schen geraten in Armut, weil sie mit 
ihren individuellen Lebensentschei­
dungen - gemessen an ihren eigenen 
Erwartungen - scheitern, oder weil sie 
in ihrer individuellen Lebensplanung 
für mehr oder weniger kurze Zeitspan­
nen Armutslagen in Kauf nehmen. Für 
sie hält der Sozialstaat als einziges 
Instrument die Sozialhilfe als »Hilfe zur 
Lebensführung« bereit, die sie zur 
Überbrückung ihrer kurzfristigen Ar­
mutslage nutzen. So individuell die 
Gründe für den Zugang zur Armut, so 
heterogen sind auch die mit dem Be­
griff »Armut• bezeichneten Lebensla­
gen. Die in Armut lebenden Menschen 
haben wenig gemein, bis auf daß sie 
eben in Armut leben müssen. Hetero­
gen sind aber auch die Wege, auf de­
nen es den Betroffenen gelingt, aus 



ihrer Armut auszubrechen und erneut 
am gesellschaftlichen Wohlstand zu 
partizipieren. Dabei verdanken sich 
die Abgänge aus Armut viel mehr der 
individuellen Kreativität der Betroffe­
nen als der Kompetenz der sozial­
staatlichen Leistungen. Das heraus­
ragende sozialpolitische Problem ist 
deshalb der individuelle Ausstieg aus 
Armut, weswegen man sich in Zukunft 
stärker darauf ; __ .izentrieren muß, so­
zialwissenschaftlich die individuellen 
Strategien der Armutsüberwindung zu 
untersuchen und sozialpolitisch die 
individuellen Kompetenzen zur Über­
windung von Unterversorgung zu stär­
ken. 

(c) Beide Ansätze, die seit Ende der 
70er Jahre erneut in Gang gekommene 
Armutsentwickklung zu erklären, ste­
hen bislang in Opposition: Nicht nur 
die verschiedenen Ergebnisse (gesell­
schaftliche Spaltung durch dauerhafte 
Armut vs. Ausweitung von kurzfristiger 
Armut), auch die methodischen Zu­
gänge (Klassen- vs. Lebenslagentheo­
rie etc.) schließen sich einander aus. 
Gleichwohl möchte ich hier - im An­
schluß an die Erklärung »Solidarität 
am Standort Deutschland« - den Ver­
such wagen, beide Diagnosen zusam­
menzuziehen. Genauso wenig, wie 
gegen das empirische Material dau­
erhafte Armut und gesellschaftliche 
Spaltungsprozesse diagnostiziert wer­
den können, sollten empirische Unter­
suchungen auch nicht von den Struk­
turproblemen des bundesdeutschen 
Erwerbsarbeitssystems inklusive sei­
ner wirtschafts- und sozialstaatlichen 
Instrumente absehen. 

Daß Armut als Schicksal der Unter­
versorgung - wie auch immer be­
stimmt und gemessen - seit Ende der 
70er Jahre zugenommen hat und sich 
inzwischen auf hohem Niveau stabili­
siert hat, ist zwischen beiden Analyse­
angeboten unbestritten. In beiden Er­
klärungsstrategien erscheint zudem 
die Armut als Symptom dafür, daß die 
bundesdeutschen Institutionen und 
dabei vor allem ihre sozialstaatlichen 
Sicherungssysteme nicht adäquat auf 
sozialstrukturelle Veränderungen rea­
gieren. Während im ersten Erklärungs­
ansatz die strukturellen Probleme im 
Erwerbsarbeitssystem angezeigt wer-

So�ialpotilisches lorum 199'# 

den, daß also die zentrale Bedeutung 
der »geregelten Arbeit« durchgehal­
ten, gleichwohl nicht mehr allen Ge­
sellschaftsmitgliedern die Partizipation 
am Erwerbsarbeitssystem zugestan­
den wird, treten im zweiten Ansatz die 
sozialstrukturellen Veränderungen in 
den Lebenslagen der Gesellschafts­
mitglieder in den Vordergrund, wie sie 
etwa im zeitdiagnostischen Begriff der 
Individualisierung angesprochen wer­
den. 

* Wegen ihrer Zentrierung auf die Lohn­
arbeit rechnen die etablierten Siche­
rungssysteme mit dauerhafter Be­
schäftigung als gesellschaftliche Nor­
malität, ohne daß sie aber ihre Norma­
litätsstandards für alle durchsetzen 
können. In dem Maße, wie Menschen 
aber die sozialstaatlich definierten 
Normalitätsannahmen verfehlen, wer­
den aus den »lohnarbeitszentrierten 
Zugangsvoraussetzungen zum Sy­
stem sozialer Sicherung Zugangsbar­
rieren«4. 
* In den komfortablen Sicherungs­

systemen werden kollektive und für 
kapitalistische Industriegesellschaften 
typische Standardrisiken (Arbeitslosig­
keit, Krankheit, Alter) abgesichert, wo­
bei die Art der Sicherung auf typische 
Lebensformen in kleinbürgerlichen 
Familien (Zwei-Generationen-Haus­
halte mit den in Ehe lebenden Eltern 
als Haushaltsvorstand und ein bis zwei 
Kindern) zugeschnitten ist. Sowohl die 
Aufmerksamkeit für kollektive Stan­
dardrisiken wie auch die sozialstaatli­
che Normalitätsunterstellung »ordentli­
che Familie« scheitern an der Indivi­
dualisierung und der sich in Folge ein­
stellenden Pluralisierung von Lebens­
lagen. Gegenüber den Risiken, die mit 
dem Zwang zur individuellen Wahlbio­
graphie verbunden sind, bleiben die 
bundesdeutschen Sicherungssysteme 
blind - und berücksichtigen daher die 
von diesen Risiken her einsetzenden 
Armutskarrieren nicht. Darüber hinaus 
verlassen sie sich selbst in ihren ein­
gespielten Sicherungsleistungen auf 
familiare Lebensformen, die aber von 
zunehmend mehr Menschen >1verfehlt« 

•vobruba, Georg: l.ohnarbeitszentrierte 
Sozialpolitik In der Krise der Lohnarbeit, in: ders. 
(Hrag.): Strukturwandel der Sozialpolitik, Frank­
furt/M.: Suhrkamp 1990, 11-80, 60 (Hervorh. 
elngef.). 
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bzw. abgelehnt werden. Weil sie den­
noch mit der Lebensform der Familie, 
vor allem mit der unentgeltlichen 
Haus-, Erziehungs-, Beziehungs- und 
Pflegearbeit von Ehefrauen rechnen, 
versagen sie sogar bei der Absiche­
rung vorgesehener Risiken an nicht 
vorgesehenen Lebensformen. 
Beide Analysen identifizieren die Ar­
mutsentwicklung als Symptom dafür, 
daß die staatlichen Institutionen und 
Verfahren auf ungleichzeitigen Norma­
litätsunterstellungen aufliegen, damit 
aber die 
Normalität 
von zuneh­
mend mehr 
Gesell­
schaftsmit­
glieder ver­
fehlen. 
Durch die 
sozialstaat­
lichen Si­
cherungs­
systeme 
werden so 
die Gesell­
schaftsmit­
glieder pri­
vilegiert, 
die ihre 
Normali­
tätsunter­
stellungen 
noch erfül­
len (können 
oder wol­
len), - zu 
Lasten der­
jenigen, die 
entweder 
keine »ge­
regelte Ar­
beit«, oder 
aber keine 
»ordentli-
che Familie« oder aber beides nicht 
vorweisen (können oder wollen). Ein 
Hinweis scheint mir an dieser Stelle 
notwendig: Trotz des Lobliedes, das 
die konservativ-liberale Bundesregie­
rung auch im vergangenen »Jahr der 
Familie« auf die Familie als der »Keim­
zelle der Gesellschaft« gesungen hat, 
sind gerade Haushalte mit vielen Kin­
dern sowie Drei-Generationen-Haus­
halte von Armut besonders betroffen, 
obgleich sie alle Voraussetzungen »or-

1 8  

dentlicher Familien« erfüllen. 

Die seit Ende der 70er Jahre beobacht­
bare Armutsentwicklung ist strukturell 
verursacht - und resultiert wesentlich 
aus der Ungleichzeitigkeit der beste­
henden Sicherungssysteme gegen­
über den sozialstrukturellen Verände­
rungen in der bundesdeutschen Ge­
sellschaft. Auch nach diesem Vermitt­
lungsversuch bleibt zwischen den bei­
den Analyseangeboten noch Dauer 
und Ausmaß von Armut umstritten. 

Doch auch 
in dieser 
Hinsicht 
läßt sich 
deren Op­
position zu 
Gunsten 
einer reali­
stischen 
Analyse 
und Pro­
gnose 
überwin­
den: Durch 
die neueren 
Längs­
schnittun­
tersuchun­
gen wird 
einerseits 
die Diagno­
se gesell­
schaftlicher 
Spaltung 
zumindest 
soweit rela­
tiviert, daß 
die beob­
achtbare 
Zunahme 
von Armut 
offenkundig 
noch nicht 
zu deren 

Konzentration auf eine stabile Armut­
spopulation geführt hat. Aus systemati­
schen Gründen ist andererseits aber 
die in diesen Untersuchungen unter­
nommene Prognose wenig verläßlich, 
daß es den von Armut betroffenen 
Menschen auch in Zukunft gelingen 
wird, nach einer mehr oder minder 
kurzer Zeit aus ihrer Armut auszubre­
chen. Es ist zwar richtig, in sozialwis­
senschaftlichen Untersuchungen die 
aktive Rolle der Betroffenen sowohl bei 



der Bewältigung ihrer Armut als auch 
beim Austritt aus der Armut zur Kennt­
nis zu nehmen. Jedoch wird man sich 
sozialpolitisch auf deren individuellen 
Kompetenzen nicht verlassen können, 
ihre Mängellage ohne passende Si­
cherungssysteme zu überwinden. In 
dem Maße, wie die Armutsentwicklung 
in der Bundesrepublik anhält und die 
sozialstaatlichen Sicherungssysteme 
nicht auf die veranderten Bedingungen 
eingestellt werden, wird vielmehr die 
Konzentration und Verstetigung von 
Mängellagen zunehmen, weil sich Un­
terversorgung bei denen festsetzen 
wird, die aus eigener Kraft den Wie­
dereinstieg in den Wohlstand nicht 
schaffen. Diese Verstetigung von Ar­
mut wird wesentlich durch die dauer­
hafte oder wiederkehrende Ausgren­
zung auf dem Arbeitsmarkt vorbereitet: 
Selbst wenn in den nächsten Jahren 
die Beschäftigung zunehmen wird und 
auf diesem Wege die Massen­
arbeitslosigkeit etwas abgebaut wer­
den kann, werden von dieser Entwick­
lung gerade nicht die Langzeitarbeits­
losen und >1Job-Hobber« profitieren 
können; die Massenarbeitslosigkeit 
wird sich - so alle ernsthaften Progno­
sen - in Zukunft noch schärfer auf die­
sen Personenkreis konzentrieren. In 
dem Maße aber, wie sich Armut ver­
schärft bei bestimmten Bevölkerungs­
teilen konzentrieren und als dauerhaf­
te Lebenslage verstetigen wird, entwik­
kelt sich die Bundesrepublik zu einer 
gespaltenen Gesellschaft, vor der die 
Erklärung »Solidarität am Standort 
Deutschland« warnt: Während die 
Mehrheit der bundesdeutschen Bevöl­
kerung in Wohlstand leben kann, und 
entsprechend Lebenslagen die gesell­
schaftlichen Zusammenhänge prä­
gen, die von Problemen des Überle­
bens gänzlich entlastet sind, kommen 
diejenigen, die ihr Überleben unter 
Bedingungen ständiger Unterversor­
gung sichern müssen, in der „norma­
len« Gesellschaft nicht vor. 

Soweit die neueren Längstschnittsana­
lysen verläßliche Auskünfte geben 
können, 5 steht die bundesdeutsche 

5Hinsichllich der Tragweite der Untersuchun­
gen sind durchaus Zweifel, zumindest aber 
Relativierungen angebracht: So wurde in Biele­
feld (Hans-Jürgen Adreß) und Bremen (Stephan 
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Gesellschaft »erst« qm Beginn dieser 
Entwicklung. Daß sie auf eine zutiefst 
gespaltene Gesellschaft hinausläuft, 
ist nicht nur systematisch gut begrün­
det, sondern hat auch einen empiri­
schen Bezugspunkt in den räumlichen 
Segregationsprozessen aller bundes­
deutschen Großstädte: Phänomenolo­
gisch läßt sich in kommunalen Alltags­
szenen sowie in der räumlichen Auf­
teilung der Städte die Verstetigung von 
Armutslagen und die daraus folgende 
Spaltung gesellschaftlicher Z usam­
menhänge studieren. In den Großstäd­
ten, die sich - nicht zuletzt gegenüber 
möglichen Investoren - als Orte des 
Wohlstandes präsentieren (müssen), 
leben nicht nur mehrheitlich diejenigen 
Menschen, die dauerhaft ohne »gere­
gelte Arbeit« leben (wollen, vor allen 
Dingen aber müssen). Und gerade 
weil sie als Arme weder zum Lebens­
stil urbaner Wohlstandsbürger noch zu 
den Immagekampagnen lokaler Wirt­
schaftsförderungen passen, werden 
die Betroffenen in ihren Mängellagen 
kollektiv auffällig, obgleich ihre Armut 
unterschiedlichste Ursachen haben 
kann, und sie ihre Armut darüber hin­
aus auch in ganz heterogenen Le­
bensstilen zu bewältigen suchen. Daß 
sich ihre gesellschaftlich Ausgrenzung 
auf den lokalen Wohnungsmärkten 
widerspiegelt, zugleich aber durch die 
Situation auf diesen Märkten noch ein­
mal verschärft wird, sei an dieser Stel­
le nur erwähnt. 

Sollten die vorgetragenen Überlegun-

Leibfried/Lutz Leisering) Leistungen der kommu­
nalen Sozialhilfe über einen längeren Zeitraum 
untersucht und von dem Sachverhalt, daß bei 
der Mehrheit von Sozialhilfeempfängern nur 
eine vorübergehende Sozialhilfeabhängigkeit 
besieht, auf die Kurzfristigkeit von Armutslagen 
geschlossen, obwohl zumindest umstritten ist, 
ob Sozialhilfestatistiken für Armutsuntersuchun­
gen überhaupt als Datensätze geeignet sind. 
Ohne daß dies hinreichend zu würdigen, wer­
den die Langzeituntersuchungen außerdem 
durch den einigungsbedingten »Boom• geprägt, 
der mit Beginn der 90er Jahre den vormals 
(Langzeit-) Arbeitslosen aus den alten Bundes­
ländern für eine kurze Zeit - und zu Lasten der in 
den neuen Bundesländern vormals Beschäftig­
ten - Chancen auf Beschäftigung einräumte, 
was sich sowohl bei der Nürnberger Bundes­
anstalt wie auch bei den kommunalen Sozial­
ämtern statistisch als Abgänge nidergeschla­
gen hat, längst aber durch (Wieder-) Zugänge 
kompensiert wurde. 
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gen überzeugen können, ist mit dem 
Begriff der gespaltenen Gesellschaft 
ein politischer Skandal angegeben: 
Gewagt wird eine für Strukturproble­
me sensible Diagnose der in der Bun­
desrepublik seit zwei Jahrzehnten ge­
duldeten Armutsentwicklung, die zu 
einer weiteren Verstetigung und Kon­
zentration von Armut in dauerhaften 
Lebenslagen und folglich in gesell­
schaftlicher Spaltung münden wird, 
wenn sie nicht reformpolitisch ange­
gangen und bewältigt wird. Den Zeit­
genosslnnen wird mit dieser Diagnose 
die politische Verantwortung für Pro­
zesse der gesellschaftlichen Spaltung 
übertragen, deren Resultate und Fol­
gen sie sich noch prognostisch aus­
denken müssen, wenngleich sie be­
reits viele Phänomene ihrer Gegen­
wart nur als Symptome einer sich 
spaltenden Gesellschaft verstehen 
können. In dem Maße aber, wie sie in 
der Gegenwart diese Verantwortung 
übergehen, und ihnen deshalb die ge­
sellschaftliche Spaltung zur Gegen­
wart wird, wird ihre reformpolitische 
Verantwortung überfordert: Lassen 
sich Spaltungsprozesse am Beginn 
noch vergleichsweise leicht und billig 
aushebeln, sind vollzogene Spaltun­
gen politisch kaum und wenn über­
haupt nur mit hohen Kosten zu über­
winden. 

(3.) Solidarische Reformpolitik 

Der mit der Diagnose der gesellschaft­
lichen Spaltung ausgezeichneten 
politischen Verantwortung kommt die 
bundesdeutsche Gesellschaft bislang 
noch nicht nach. Trotz des Streites um 
den »Umbau des Sozialstaates«, einer 
Verlängerung der im Wahlkampf be­
triebenen »Standortdebatte«, wird 
mehrheitlich weniger die Generalin­
ventur der bestehenden sozial- und 
wirtschaftspolitischen Instrumente 
betrieben, als vielmehr eine Dogmati­
sierung der überlieferten Verfahren 
und Institutionen. Bestehende Finan­
zierungsprobleme sollen allerdings -
und wie gehabt - durch gleichzeitigen 
Abbau von Sozialleistungen oder 
durch zusätzliche Einnahmen vor al­
lem bei denjenigen bewältigt werden, 
die als Wahlbbürger und -bürgerinnen 
politisch nicht so ins Gewicht fallen. 
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Trotz »Sozialabbau« im Detail, in der 
parlamentarisch zwar nicht erklärten, 
gleichwohl geführten »großen Koali­
tion« wird die grundlegende Verfas­
sung des bundesdeutschen Sozial­
staates kaum ernsthaft in Frage ge­
stellt. Statt einer Generalinventur der 
bestehenden Wirtschafts- und Sozial­
politik droht daher für die nächste Zu­
kunft eher deren Fortsetzung - und in 
der Folge auch eine Fortsetzung der 
bundesdeutschen Armutsentwicklung. 

(a) Im internationalen Vergleich steht 
die Bundesrepublik mit ihren Siche­
rungssystemen zweifelsohne recht gut 
dar. Gewoben wurde dieses »soziale 
Netz« in einer Situation dauerhaften 
Wachstums und der Voll­
beschäftigung. Entsprechend ging es 
in der jungen Bundesrepublik darum, 
die Beschäftigten und ihre Familien vor 
sozialen Risiken (vor allem Arbeitslo­
sigkeit, Krankheit und Alter) abzusi­
chern und dabei ihren durch Erwerbs­
arbeit erreichten Lebensstandard zu 
sichern. Gute Gründe sprachen des­
halb dafür, die sozialstaatlichen In­
strumente auf die Erwerbsarbeit hin zu 
konzentrieren und für f amilienf örmig 
organisierte Haushalte einzurichten. 
Dabei wurden die komfortablen Siche­
rungssysteme mit Hinsicht auf ihre Lei­
stungen nach dem Prinzip der Lebens­
standardsicherung und der Besitz­
standswahrung eingestellt, so daß Fa­
milienhaushalte im Falle von Arbeits­
losigkeit, Krankheit und Alter ihre Le­
bensformen durchhalten können, die 
sie sich zuvor durch Erwerbsarbeit 
ermöglicht haben. Neben Solidaritäts­
aspekten, daß die Kosten für diese So­
zialleistungen auf die Haushalte je 
nach ihrer Leistungsfähigkeit verteilt 
werden, und folglich die Sicherungs­
systeme - in bescheidenem Maße 
zwischen Beziehern unterschiedlicher 
Lohn- und Gehaltseinkommen sowie 
zwischen den Generationen den ge­
sellschaftlich verfügbaren Wohlstand 
umverteilen, ist damit dem bundes­
deutschen Sozialstaat eine bestimmte 
Gerechtigkeitsvorstellung, nämlich die 
der Leistungsgerechtigkeit, zu eigen: 
Ansprüche erwachsen aus »eigener 
Arbeit«, wobei Kinder und nicht er­
werbstätige Ehepartner!nnen abgelei­
tete Ansprüche erwerben, die durch 
den gesellschaftlichen Wert familiarer 



Lebensformen gerechtfertigt sind. Le­
diglich für atypische Lebensbiogra­
phien wurde mit der Sozialhilfe ein un­
tergründiges Auffang- und Hilfeinstru­
mente geschaffen, um auch Menschen 
,.in besonderen Lebenslagen« zu un­
terstützen bzw. in Fällen außerge­
wöhnlicher Not „Hilfe zum Lebensun­
terhalt« zu gewähren. Die Sozialhilfe 
sieht vom Prinzip der Leistungsgerech­
tigkeit ab und soll auf ihrem niedrigen 
Niveau die Bedarfsgerechtigkeit ge­
sellschaftlicher Verteilung sichern hel­
fen. 

Diese Grundstruktur der bundesdeut­
schen Sicherungssysteme hat sich in 
der zweiten deutschen Republik offen­
kundig bewährt. Lebensbiographien, 
die zu den Unterstellungen dieser 
Struktur passen, die also auf „geregel­
ter Arbeit« basieren und in einer „or­
dentlichen« Familie eingefügt sind, 
hatten am gesellschaftlichen Wohl­
stand auch im Fall der vorgesehenen 
Standardrisiken Anteil. Zwar wurden 
in der bundesdeutschen Nachkriegs­
geschichte soziale Differenzen nicht 
abgebaut; sie wurden aber dadurch 
relativiert, daß nicht zuletzt durch die 
sozialstaatlichen Sicherungssysteme 
alle Bevölkerungsteile an dem kontinu­
ierlich wachsenden Wohlstand betei­
ligt wurden. Diese Entwicklung faßt 
Ulrich Beck in seinem bekannten Bild 
des Fahrstuhls:6 Ohne die Differenzen 
in der Kabine zwischen „oben« und 
,.unten« abzubauen, bedeutet „unten« 
im fünften Stock offenkundig etwas 
ganz anderes als „unten« im Erdge­
schoß. Auf ihrer Fahrt in die höheren 
Etagen hat die bundesdeutsche Wohl­
standsgesellschaft (mehr oder weni­
ger) alle Bevölkerungsteile mit nach 
,.oben« genommen, so daß alle - wenn­
gleich unterschiedlich - an den Wohl­
standsgewinnen partizipieren konnten. 
Gegen Ende der 70er Jahre war der 
Anteil der Ausgaben, den Haushalte 
durchschnittlich für das Lebensnot­
wendige ausgeben mußten, auf gut 
zwei Fünftel des Haushaltsein­
kommens gesunken; entsprechend 
haben sich ihre Möglichkeiten poten-

68eck, lßrlch: Risikogesellschaft. Auf dem 
Weg in eine andere Modeme, Frankfurt/M. 
Suhrkamp 1986, 1241. 
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ziert, eigene Ziele jenseits des bloßen 
Überlebens zu wählen und zu realisie­
ren. 7 

Nicht zuletzt der Erfolg bundesdeut­
scher Wirtschafts- und Sozialpolitik 
macht nun die ref ormpolitischen An­
strengungen notwendig: Der in den 
50er Jahren eingeschlagene Weg der 
volkswirtschaftlichen Wachstumspoli­
tik hat nicht nur säkulare Wohlstands­
gewinne ermöglicht, sondern daneben 
auch zu Produktivitätsfortschritten so­
wie zur Abhängigkeit der bundesdeut­
schen Volksvvirtschaft von der Export­
nachfrage geführt, was den seit Ende 
der 70er Jahre ständig wachsenden 
Sockel an Massenarbeitslosigkeit mit 
verursacht hat. Die nicht zuletzt durch 
die sozialstaatlichen Sicherungssyste­
me ermöglichte Beteiligung an den 
Wohlstandszuwächsen hat schließlich 
wesentlich jene Individualisierung und 
Pluralisierung von Lebenslagen erfor­
dert bzw. ermöglicht, die in den Nor­
malitätsunterstellungen des bundes­
deutschen Sozialstaates nicht mehr 
erfaßt werden können. Mit der verfe­
stigten Massenarbeitslosigkeit sowie 
der Pluralisierung von Lebenslagen 
hat sich die gesellschaftliche Situation 
in der Bundesrepublik grundlegend 
verändert, ohne daß aber die sozial­
politischen Instrumente auf diese 
grundlegenden Veränderungen einge­
richtet wurden. In der Folge verweigert 
der bundesdeutsche Sozialstaat - wie 
im vorherigen Abschnitt angezeigt 
zunehmend mehr Menschen seine 
komfortablen Sicherungssysteme und 
damit Unterstützung im notwendigen 
Umfang. Die Zahl der Menschen, die 
von den Sozialämtern ihrer Kommune 
,.Hilfe zum Lebensunterhalt« erhalten, 
hat sich seit den siebziger Jahren mehr 
als verdreifacht und liegt inzwischen 
bei drei Millionen. Insgesamt zahlen 
die bundesdeutschen Gebietskörper­
schaften über 4,85 Millionen Men­
schen Sozialhilfen aus. Was als letztes 
Auffangbecken für atypische Lebens-

7Die Probleme, die sich aus diesem Wohl­
stand für die individuellen Akteure ergeben, 
sowie die Topographie der sich damit einstellen­
den Wohlstandsgesellschaft ist das Thema von 
Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. 
Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt/M.: 
Campus 1992. 
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biographien gedacht war, ist inzwi­
schen für zunehmend mehr Menschen 
zum Normaleinkommen - und für viele 
unter ihnen auch zum Dauereinkom­
men geworden. 

Probleme sozialstaatlicher Versorgung 
ergeben sich also nicht aus fehlenden 
finanziellen Ressourcen, sondern re­
sultieren aus einer falschen Verteilung 
des gesellschaftlich, ja weitgehend 
sogar des sozialstaatlich bereits ver­
fügbaren Reichtums. Daher geht es -
in der Sprache der Pharmazie - auch 
nicht darum, größere Dosen der bis­
lang üblichen Arzneimittel zu verabrei­
chen; vielmehr ist die zu verabreichen­
de Medizin auf die veränderten Bedin­
gungen neu einzustellen. Ohne Zweifel 
ist die Stabilität und damit Verläßlich­
keit gesellschaftlicher Institutionen ein 
Wert - gerade auch bei den Siche­
rungssystemen, auf deren Leistungen 
sich Menschen in ihrer langfristigen 
Lebensplanung verlassen müssen 
können. Der bundesdeutsche Sozial­
staat wird aber seiner gesellschaftli­
chen Bedeutung durch Stabilität allein 
nicht gerecht werden können. Viel­
mehr ist eine grundlegende Reform 
seiner Verfahren und Institutionen an­
gesagt, steht also der - im wortwörtli­
chen Sinne - »Umbau« der sozialstaat­
lichen Instrumente an. 

Angesichts der im vorherigen Ab­
schnitt skizzierten Problemlagen geht 
es zuvorderst darum, die das in den 
bestehenden Sicherungssystemen 
hervorragend vertretene Prinzip der 
Lebensstandardsicherung und der 
Besitzstandswahrung zu Gunsten ei­
ner Grundsicherung zurückzunehmen. 
Statt auf Ansprüche aus »geregelter 
Arbeit« und von »ordentlichen Fami­
lien« sowie ausschließlich nach dem 
Äquivalenzprinzip zu reagieren, müs­
sen die sozialstaatlich�n Sicherungs­
systeme allen Menschen das zum Le­
ben in der Wohlstandsgesellschaft 
notwendige Minimum an Gütern und 
Dienstleistungen sichern. Anspruch 
und Höhe einer solchen Grundsiche­
rung müssen ebenso von einer vor­
gängigen Erwerbsbiographie abge­
koppelt werden, wie die Individuen 
unabhängig von ihren familiaren Be­
ziehungen und Positionen als Anwärte­
rinnen auf eine solche Grundsiche-

22 

So!ialpotili1ches lo,um 1991f 

rung angesprochen werden müssen. 
Lediglich die Lasten, die aus der Kin­
dererziehung erwachsen, sollten als 
zusätzliche Leistungen den Erzie­
hungsberechtigten zugesprochen wer­
den, die auch die mit der Kindererzie­
hung verbundenen Zumutungen all­
täglich zu tragen haben. Das Prinzip 
der Grundsicherung ähnelt dem aus 
der Sozialhilfe bekannten Bedarfsprin­
zip, insofern es von den Menschen, die 
staatlicherseits als Bürgerlnnen aner­
kannt werden (»citizen's income«), aus 
Bedürftigkeit in Anspruch genommen 
werden kann, insofern sie - aus wel­
chen Gründen auch immer - das so­
zialstaatlich definierte Minimum an 
Gütern und Dienstleistungen unter­
schreiten. Vom Bedarfsprinzip dage­
gen unterscheidet sich die Grundsi­
cherung, daß ihre Leistungen sich 
nicht am Bedarf der Individuen orien­
tieren, sondern ausschließlich das Ein­
kommensminimum garantieren, das 
»man« zum Leben in der Wohlstands­
gesellschaft benötigt. Gesichert wird 
also ein Budget, auf das sich alle Men­
schen mit Bürgerinnenstatus verlassen 
und das sie ihrer individuellen Lebens­
planug entsprechend, also individuell 
verwenden können. Weil die Grundsi­
cherung ihr Klientel nicht eindeutig als 
Angehörige einer bestimmten Gruppe 
(etwa der abhängig Beschäftigten), 
sondern im Gegenteil als Individuen 
mit Bürgerinnenstatus anspricht, wird 
sie hinsichtlich ihrer Einnahmen nicht 
als Versicherung organisiert werden 
können, sondern verlangt vielmehr ihre 
steuerliche Aufbringung. 

Daß es bei der Grundsicherung poli­
tisch um die Reintegration bislang aus 
der bundesdeutschen Wohlstandsge­
sellschaft bzw. präventiv um die Inte­
gration der von Ausschluß bedrohten 
Bevölkerungsteile geht, muß auch or­
ganisatorisch in ihren Verfahren und 
Institutionen ausdrücken. Prinzipiell 
können Grundsicherungssysteme 
nämlich auch als Medien der gesell­
schaftlichen Spaltung eingesetzt wer­
den, indem durch Grundsicherung 
abgespaltene Armutszonen lediglich 
verwaltet und die kommunalen Ge­
bietskörperschaften von teuren Sozial­
hilfebürokratien entlastet werden, oder 
gesellschaftliche Spaltungsprozesse 
sogar noch einmal verschärft werden. 



Bei der Einführung einer soliden 
Grundsicherung muß deshalb minde­
stens die drei folgend ausgezeichne­
ten Ansprüche erfüllt werden. 

In der Erklärung »Solidarität am 
Standort Deutschland« wird erstens 
die Verzahnung von Sozial- und Wirt­
schaftspolitik eingefordert: Mit der Ein­
führung einer soliden Grundsicherung 
müssen zugleicl . 0eschäftigungspoliti­
sche Anstrengungen unternommen 
werden, damit durch das sozialstaat­
lich garantierte Mindesteinkommen 
Ausgrenzungen auf dem Arbeitsmarkt 
nicht verstetigt werden. Durch Ausbau 
von Beschäftigungsmöglichkeiten hat 
auch staatliche Wirtschaftspolitik ihren 
Beitrag zu leisten, daß diejenigen, die 
ein Einkommen aus »geregelter Ar­
beit« wünschen, auf dem Arbeitsmarkt 
ihre Chance erhalten. In eine eher an­
gebotsseitige Richtung geht dagegen 
der Vorschlag von Claus Offe, der die 
Grundsicherung als eine Prämie für 
den freiwilligen Verzicht auf die Teil­
nahme am Arbeitsmarkt bestimmt und 
derart das Beschäftigungsdefizit auf 
dem Arbeitsmarkt durch Verminde­
rung des Arbeitsangebotes beseitigen 
will.8 Das durch den Sozialstaat garan­
tierte Mindeseinkommen soll Men­
schen ermutigen, ihr Arbeitsvermögen 
in einer anderen Weise als durch •Ver­
kauf« gegen Lohn- oder Gehaltsein­
kommen zu nutzen, sie aber nicht vom 
Arbeitsmarkt verbannen. Deswegen 
müssen sie ihren Verzicht auf Teilnah­
me am Arbeitsmarkt jederzeit rück­
gängig machen, also in selbst­
bestimmter Weise zwischen Erwerbs­
arbeit und anderen Tätigkeiten •rotie­
ren« können. 

Trotz ihrer Verzahnung mit einer offen­
siven Beschäftigungspolitik wird durch 
Einführung einer soliden Grundsiche­
rung der in den kapitalistischen Ge­
sellschaften bestehende •Zwang« zur 
Erwerbsarbeit relativiert. Unter Bedin­
gungen zunehmender Individualisie­
rung und Pluralisierung von Lebens­
lagen wirkt eine solche Grundsiche­
rung nur dann integrativ, wenn sie 

8Vgl. etwa Offe, Clau11: Vollbeschäftigung? 
Zur Kritik einer falsch gestellten Frage, in: Ge­
werkschaftliche Monatshefte 45 (1994), 796-806. 
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zweitens nicht mit Anforderungen an 
bestimmte Tätigkeits- oder Lebens­
formen verknüpft werden, wenn also 
der »Zwang« zur Erwerbsarbeit nicht 
durch die Nötigung zu bestimmten Le­
bensformen ersetzt wird. Prominente 
Kandidatin für diese Nötigung wäre 
eine an die Kindererziehung gebunde­
ne Grundsicherung, indem etwa dieje­
nigen, die »Familienarbeit« leisten, ein 
an das Erwerbseinkommen angenä­
hertes und sozialversicherungsrecht­
lich gleichgestelltes Familieneinkom­
men erhalten. Ohne Zweifel ist Kinder­
erziehung eine gesellschaftlich not­
wendige Tätigkeit, weswegen das da­
mit verbundene Risiko weder privat 
noch familiär geregelt werden darf. 

Gleichwohl wird den privaten Haushal­
ten immer noch eine bloß inverse Soli­
darität zugemutet. Trotz eines bunten 
Lastenausgleichs, einem wenig koor­
dinierten Mix aus Erziehungsgeld, Kin­
dergeld, Kindergeldzuschlag etc., ha­
ben kinderlose Haushalte deshalb 
durchschnittlich ein frei verfügbares 
Einkommen, das zehnmal so hoch ist 
wie das einer Familie mit drei Kindern. 
Angesichts dieser Diskriminierung von 
Haushalten mit Kindern besteht offen­
kundig Handlungsbedarf, der aller­
dings durch Einführung einer auf Kin­
dererziehung spezialisierten Grundsi­
cherung nicht erfüllt wird. Über die ge­
sellschaftliche Relevanz von Tätigkei­
ten läßt sich nämlich unter Bedingun­
gen gesellschaftlicher Individualisie­
rung und Pluralisierung kaum mehr 
ein gesellschaftsweiter Konsens erzie­
len, weswegen auch die besondere 
sozialstaatliche Hervorhebung von 
Kindererziehung und familiärer Le­
bensformen z.B. vor politischen Tätig­
keiten und alternativen Lebensformen 
nicht legitimiert werden kann. Moder­
ne Gesellschaften müssen vielmehr 
die soziale Bewertung von Tätigkeiten 
und Lebensformen ihren Bürgerlnnen 
selbst über-, zumindest aber für unter­
schiedlichste Bewertungen einen aus­
reichend großen Spielraum lassen. 
Entsprechend ungebunden muß auch 
die Grundsicherung sein, die folglich 
auch Lebensformen jenseits von Fami­
lie und Kindererziehung zuläßt. Um die 
Symmetrie zwischen Eltern, die sich für 
Kinder entscheiden und die erziehen, 
und denjenigen, die keine Kinder ha­
ben (wollen oder können), herzustel-
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Jen, bedarf es anderer Reformschritte, 
etwa ein einkommensabhängiges Kin­
dergeld, Ansprüche auf Arbeitszeit­
verkürzung zur Kindererziehung bei 
vollem Lohnausgleich sowie Renten­
anwartschaft sowie Beitragssätze zu 
den Sozialversicherungen, die nach 
der Kinderzahl gestaffelt sind, aber 
auch eine flexible kinderbezogene Ar­
beitszeitgestaltung sowie ein ausrei­
chendes Angebot öffentlicher Kinder­
tagesstätten. 

Integrativ wirken die zu schaff enden 
Grundsicherungsinstrumente dann, 
wenn sie drittens innerhalb der für die 
Bevölkerungsmehrheit zuständigen 
Sicherungssysteme angesiedelt, statt 
als eigen- und dann wahrscheinlich 
auch randständige Leistungssysteme 
eingerichtet werden. Deshalb fordert 
die Erklärung, die Grundsicherung -
soweit wie möglich - in die bestehen­
den Sozialversicherungen in Form be­
darfsbezogener und steuerfinanzierter 
Mindestsicherungsregelungen einzu­
führen. Auch diejenigen Erwerbslosen, 
die noch keine hinreichenden Anrech­
te auf Versicherungsleistungen erwor­
ben haben, oder deren erworbene 
Versicherungsansprüche unterhalb 
des notwendigen Minimums liegen, 
beziehen dann von der Arbeitslosen­
versicherung ihr Mindesteinkommen, 
das allerdings durch steuerliche Ein­
nahmen aufgebracht wird; die Arbeits­
losenversicherung ist ohne Ausnah­
men für diejenigen Bürgerinnen zu­
ständig, die sich - so die amtliche 
Sprache - zur Verfügung des Arbeits­
marktes halten. In analoger Weise las­
sen sich auch in die Rentenversiche­
rung wirksame Mindestsicherungs­
regelungen einbauen, so daß alte 
Menschen durch ihre Versicherung 
ausreichende Renten beziehen, auch 
wenn sie zuvor keine entsprechenden 
Versicherungsansprüche erworben 
haben - und bislang auf ergänzende 
Sozialhilfe angewiesen sind. Lediglich 
für die Personengruppen, die für eine 
Übergangszeit oder auf Dauer keine 
Erwerbsarbeit nachsuchen, muß ein 
eigenständiges Grundsicherungssy­
stem geschaffen werden - und zwar in 
Abstand zur kommunalen Sozialhilfe, 
damit diese ihre ursprünglichen Auf­
gaben (wieder) erfüllen kann, Men­
schen »in besonderen Lebenslagen« 
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und in außergewöhnlicher Not zu un­
terstützen. 

(b) Das gerade skizzierte Reformpro­
jekt einer sozialen Grundsicherung ist 
offenkundig wenig originell - und seit 
Mitte der 80er Jahre auch gut begrün­
det. Gleichwohl hat es bislang nicht 
die notwendigen politischen Mehrhei­
ten gefunden. Im Gegenteil: Die sozial­
politischen Debatten werden seit eini­
gen Jahren durch ganz andere 
»Urnbau«-Pläne dominiert, die einer­
seits die Grundstruktur des bundes­
deutschen Sozialstaates dogmatisie­
ren, gleichzeitig aber auch vermeint­
lich überflüssigen Ballast sozialstaatli­
chen »Rund-um-Versorgung« abwer­
fen und so die bundesdeutsche Volks­
wirtschaft auf globalen Märkten »wett­
bewerbsfähig« halten wollen. Damit 
steht die einst rot-grüne Rede vom 
»Umbau des Sozialstaates« in der öf­
fentlichen Aufmerksamkeit inzwischen 
für ein konservatives Unternehmen, die 
bestehenden Sicherungssysteme 
strukturell einzufrieren und sie zu­
gleich auf eine staatliche Basisversor­
gung abzuschmelzen, während alle 
gehobenen Sicherungsansprüche der 
privaten Vorsorge überlassen werden 
sollen. Dieser »Umbau des Sozialstaa­
tes« macht die gesellschaftliche Spal­
tung zum sozialpolitischen Prinzip, 
während die »große Koalition« gegen 
diesen »Sozialabbau« durch bloße 
Verteidigung der bestehenden Siche­
rungsinstrumente die gesellschaftli­
chen Spaltungsprozesse »nur« ohn­
mächtig in Kauf nimmt. 

Vertraut man - mit der im zweiten Ab­
schnitt bemühten Vorsicht - der Dia­
gnose gesellschaftlicher Spaltung, 
widersteht man nicht nur den Plausibi­
litäten der konervativ-liberalen Um­
baupläne, sondern kann auch deren 
Hegemonie in den sozialpolitischen 
Debatten verstehen. In dem Maße 
nämlich, wie sich Mängellagen ver­
stetigen und auf bestimmte Bevölke­
rungsteile konzentrieren und derart 
Armutszonen von der Normalität der 
bundesdeutschen Wohlstandsgesell­
schaft abgesondert werden, schwin­
den nämlich bei der Bevölkerungs­
mehrheit die Bereitschaften, die finan­
ziellen Lasten für sozialstaatliche In­
strumente zu tragen, derer sie selbst -



so zumindest ihrer subjektiven Wahr­
nehmung nach - nicht bedürfen. Mit 
dem aufregenden, gleichwohl aber 
auch ungemein riskanten Leben im 
Wohlstand vollauf beschäftigt, er­
scheint ihnen ihr eigener Wohlstand 
als das Ergebnis eigener Leistung. Im 
Umkehrschluß kann schnell unterstellt 
werden, daß diejenigen, die aus dem 
Wohlstand und entsprechenden ge­
sellschaftlichen '7 usammenhängen 
herausfallen, das nicht ohne eigene 
Schuld tun. Was immer an dieser 
Schuldzuschreibung im Einzelfall auch 
»wahr« sein mag, mit dieser Haltung 
wird jedoch die Armutsentwicklung als 
Problem den von Armut Betroffenen 
überlassen und deren Ansprüche auf 
Solidarität von vornherein abgewehrt. 
Darüber hinaus ist die gesellschaftli­
che Spaltung für die Bevölkerungs­
mehrheit auch funktional: Indem die 
von Armut betroffenden Menschen in 
die Unterversorgung abgedrängt und 
aus dem herrschenden Bewußtsein 
der Gesellschaft ausgeschlossen wer­
den, bleibt ihr Anteil am gesellschaftli­
chen Wohlstand - angesichts 
schrumpfener Verteilungsspielräume -
unangetastet. Derart kommen selbst 
die etablierten Sicherungssysteme 
unter Druck, wenn nämlich in der indi­
viduellen Soll-Haben-Bilanz die Lei­
stungen des Sozialstaates zu eigenen 
Gunsten unterhalb der für ihn aufge­
brachten Einzahlungen bleiben. 

An diesem Befund wird sich auch we­
nig ändern, wenn man das in den vor­
gestellten Langzeituntersuchungen 
erkundete Ausmaß von Armutserfah­
rungen in Rechnung stellt. Zwar gilt: 
»Wer sich einmal, und sei es auch nur 
kurz, unterhalb der Armutsgrenze be­
funden und sich dabei auch als arm 
empfunden hat, mußte eine Erfahrung 
machen, die zwar u.U. kompensiert 
oder verdrängt, jedoch als Armutser­
fahrung mit denkbaren objektiven und 
subjektiven Spätfolgen nicht mehr 
rückgängig gemacht werden kann.«9 

Diese Armutserfahrungen, die in der 
Wohlstandsgesellschaft als Erinnerun­
gen gespeichert sind, führen jedoch 

9Berger, Peter A.: Individualisierung und 
Armut, in: Zwick (Hrsg.), a.a.O. 1994, 21-46, Zitat 
s. 34. 
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nicht, zumindest nicht automatisch zu 
größerer Solidaritätsbereitschaft ge­
genüber denjenigen, die »jetzt« in Ar­
mut leben müssen. Vielmehr können 
sie selbst Entsolidarisierungsprozesse 
antreiben: Armutserinnerungen be­
lehren darüber, daß erworbene 
Wohlstandspositionen fragibel sind, 
und machen damit die Verteidigung 
des jeweils verfügbaren Wohlstandes 
dringlich. Darüber hinaus werden die­
jenigen, die den Wiedereinstieg in die 
Wohlstandsgesellschaft aus eigner 
Kraft geschafft haben, wenig Bereit­
schaften aufbringen, auch noch die 
Belastungen für den Ausstieg anderer 
zu tragen. Andererseits bieten jedoch 
diese Armutserinnerungen auch einen 
seltenen Anknüpfungspunkt für Re­
formpolitik, die Situation der vom 
Wohlstand ausgeschlossenen Men­
schen in der Wohlstandsgesellschaft 
als Thema einzuführen. 

Die gesellschaftlichen Spaltungspro­
zesse hinterlassen bereits ihre Spuren 
in den politischen Arenen: Während 
diejenigen, die die gesellschaftliche 
Öffentlichkeit dominieren können, »von 
Hause aus« wenig Interesse aufbrin­
gen, sich für sozialpolitische Reformen 
zu Gunsten der von Armut Betroffenen 
zu engagieren, können diese wieder­
um ihre Interessen nur schwerlich in 
einer Öffentlichkeit zur Geltung brin­
gen, die in ihren Themen wie auch in 
deren Präsentation durch den Wohl­
stand der Bevölkerungsmehrheit ge­
prägt wird. Die politische Klasse je­
denfalls hält sich vor allem für Signale 
seitens dieser Mehrheit sensibel, von 
deren Stimmverhalten ihre Einfluß­
und Machtpositionen abhängig sind. 
Angewiesen auf ein Wahlpublikum, 
das wenig Bereitschaft zeigt, erworbe­
ne Wohlstandsanteile zu Gunsten an­
derer abzugeben, werden die politi­
schen Akteure kaum zu Reformschrit­
ten motiviert, die - wie die Einführung 
einer sozialen Grundsicherung - für 
die Wohlstandsbevölkerung nicht um­
sonst sind, von der sie gleichwohl nur 
recht bescheiden, wenn überhaupt 
profitieren wird. Umso weniger, wenn 
sie - die Erfolgsgeschichte des bun­
desdeutschen Sozialstaates im Rük­
ken - den bestehenden Instrumenten 
zutrauen, die anstehenden Zukunfts­
aufgaben zu bewältigen. Gerade in 
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den letzten Jahren haben die 
konservativ-liberale Bundesregierung 
und die sie tragenden Parteien einiges 
unternommen, um auf die nachlassen­
de Solidaritätsbereitschaft von Steuer­
und Beitragszahlern mit symbolischer 
Politik zu reagieren, - und dabei zur 
Erosion gesamtgesellschaftlicher Soli­
darität wesentlich beigetragen: Indem 
- parallel zur Diskriminierung von Mi­
grantinnen in der Asyldebatte - Sozial­
hilfeempfänger pauschal unter den 
Verdacht des »Sozialmißbrauchs« ge­
stellt wurden, sowie ein größerer Ab­
stand zwischen Sozialhilfe und Niedri­
glöhnen angemahnt wurde, wurde den 
Opfern der gegenwärtigen Struktur­
krise die Verantwortung für ihre Situa­
tion zugewiesen, deren Ausgrenzung 
aus dem Arbeitsmarkt sowie aus dem 
komfortablen Sicherungssystemen 
mental eingeübt und legitimiert. 

Ohne die politische Klasse aus ihrer 
Verantwortung für den anstehenden 
»Umbau des Sozialstaates« zu entlas­
sen, wendet sich die Erklärung »Soli­
darität am Standort Deutschland« des­
halb - und nicht zuletzt aus den Erf ah­
rungen mit der sogenannten »Stand­
ortdebatte« - weniger an die Bonner, 
sondern zuvorderst an die zivilgesell­
schaftlichen Akteure. In den öffentli­
chen Meinungs- und Willenbildungs­
prozessen muß der anstehende » Um­
bau des Sozialstaates« vorbereitet und 
insbesondere die notwendigen Soli­
daritätsbereitschaften bei der Bevölke­
rungsmehrheit mobilisiert werden. In 
diesem Zusammenhang steht die For­
derung der Erklärung nach einem 
»neuen Gesellschaftsvertrag«, in der 
alle Bundesbürgerinnen durch freiwil­
lige Übereinkunft ihre wechselseitigen 
Verpflichtungen und Ansprüche festle­
gen, die gesellschaftlichen Spaltungs­
prozesse »gemeinsam und nach per­
sönlichem Leistungsvermögen anzu­
gehen und zu überwinden«. 

Für moderne Gesellschaften ist ein 
Grundbestand an intersubjektiven 
Selbstverständlichkeiten, ein von allen 
Bürgerinnen - mehr oder weniger -
freiwillig akzeptierter »Gesellschafts­
vertrag« erforderlich. Der für die Bun­
desrepublik über Jahrzehnte konstituti­
ve Gesellschaftsvertrag ist inzwischen 
- vor allem hinsichtlich des Naturver-
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hältnisses und der Geschlechterbezie­
hungen - gekündigt, an vielen Stellen 
aber auch schon revidiert worden. Um 
auf die zunehmende Spaltung der 
bundesdeutschen Gesellschaft ad­
äquat reagieren zu können, muß der 
vormals selbstverständliche Gesell­
schaftsvertrag nun auch hinsichtlich 
seiner Regel zur gesellschaftlichen 
Wohlstandsverteilung korrigiert, muß 
nämlich das Prinzip der Leistungsge­
rechtigkeit relativiert werden. Zu einer 
Zeit, als Verteilungsfragen durch 
scheinbar immerwährende Wachs­
tumszuwächse gelöst schienen, wur­
den die Kernsysteme des bundesdeut­
schen Sozialstaates von einer normati­
ven Vorstellung von Verteilungs­
gerechtigkeit orientiert, nämlich die 
vom Arbeitsmarkt auf das System der 
sozialen Sicherung übertragende Vor­
stellung der Leistungsgerechtigkeit, 
die in den sozialstaatlichen Leistungs­
zielen der Lebensstandardsicherung 
und Besitzstandswahrung operationa­
lisiert werden konnte. Auf Grund der -
natürlich äußerst problematischen -
Untersellung, daß auf dem Arbeits­
markt erzielte Einkommen eine ange­
messene Bewertung der individuell 
erbrachten Leistungen sind, wird für 
den Fall, daß Risiken von Arbeitslosig­
keit, Alter und Krankheit eintreten und 
die Individuen an der weiteren Erbrin­
gung ihrer Leistungen hindern, der 
sozialstaatliche Ersatz für die zuvor auf 
dem Arbeitsmarkt erzielten Einkom­
men gefordert. Die ungleiche Versor­
gung im Risikofall wird also als Folge 
der ungleichen Entlohnung auf dem 
Arbeitsmarkt und damit als Ergebnis 
verschiedener Leistungen legitimiert. 

Das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit 
wurde spätestens in dem Augenblick 
zum Problem, seit erstens in Folge ei­
ner verfestigten Massenarbeitslosig­
keit relevante Bevölkerungsteile auf 
dem Arbeitsmarkt benachteiligt oder 
sogar ganz aus dem Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen werden, so daß sie 
dort weder Leistungen erbringen, noch 
entsprechende Einkommen erzielen 
können, und seit zweitens in Folge der 
Pluralisierung von Lebensformen und 
Lebensstilen über die Qualität und Re­
levanz von erbrachten Leistungen eine 
gesellschaftliche Übereinkunft nicht 
mehr erzielt werden kann, dann aber 



auch das allgemeine Vertrauen auf 
monetäre Bewertungen durch den Ar­
beitsmarkt brüchig wird. Wie sehr ein 
nach dem Prinzip der Leistungs­
gerechtigkeit organisierter Sozialstaat 
in dieser Situation Menschen aus kom­
fortablen Sicherungssystemen aus­
schließt, sollte bereits deutlich gewor­
den sein. Mit dieser Gerechtigkeitsvor­
stellung läßt sich heute kein Sozial­
staat mehr macL..,n, gleichwohl steht 
bislang keine alternative Gerechtig­
keitsvorstellung zur Verfügung, die -
wie vormals das Prinzip der Leistungs­
gerechtigkeit - in operationalen Ziel­
margen sozialer Sicherungssysteme 
ausgedrückt werden und zugleich die 
Zustimmung mehr oder weniger aller 
Gesellschaftsmitglieder finden kann. 
Insbesondere für eine soziale Grundsi­
cherung, mit der gesellschaftliche 
Spaltungsprozesse aufgefangen und 
überwunden werden können, findet 
deshalb auch noch keine gesellschaft­
liche Akzeptanz. Entsprechende Re­
formprojekte stoßen statt dessen auf 
den Widerspruch politischer Mehrhei­
ten, deren normative Vorstellung noch 
wesentlich durch das Prinzip der Lei­
stungsgerechtigkeit geprägt werden, 
und für die deshalb ein Sozialeinkom­
men unerträglich ist, das sichere An­
teile am gesellschaftlichen Wohlstand 
gewährt, dennoch von zuvor erbrach­
ten Leistungen auf dem Arbeitsmarkt 
absieht und daher - so der Einwand -
die tätige Teilnahme an der Produktion 
des zu verteilenden Wohlstandes >1be­
straftcc. 

Mit der Erklärung >1Solidarität am 
Standort Deutschlandcc wird unter dem 
Stichwort der sozialen Demokratie ein 
Versuch unternommen, eine alternati­
ve Gerechtigkeitsvorstellung zu plausi­
bilisieren. Dabei setzt die Erklärung 
beim demokratischen Selbstverständ­
nis der bundesdeutschen Wohlstands­
gesellschaft an. Über die Form staatli­
cher Herrschaft hinaus meint >1Demo­
kratiecc eine bestimmte Form der ge­
sellschaftlichen Integration, die auf 
einer gleichberechtigten Beteiligung 
der Bürgerinnen basiert, die sich 
selbst und ihre eigenen Interessen in 
den für sie relevanten gesellschaftli­
chen Entscheidungen vertreten. In de­
mokratischen Gesellschaften werden 
soziale Konflikte in öffentlichen Mei-
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nungs- und Willenbildungsprozessen 
verflüssigt; Protest, Opposition und 
Engagement halten gesellschaftliche 
Kommunikations- und Entscheidungs­
prozesse dynamisch und binden ge­
sellschaftliche Entwicklung an die In­
teressen der Bürgerinnen. Um aber an 
der öffentlichen Meinungs- und Willen­
bildung selbstbewußt und gleichbe­
rechtigt teilnehmen zu können, bedür­
fen alle Bürgerinnen eine hinreichen­
de, in Relation zu allen anderen de­
finierbare Ausstattung von Gütern und 
Dienstleistungen. Als Funktionsvoraus­
setzung öffentlicher Meinungs- und 
Willensbildunmg müssen demokrati­
sche Gesellschaften diese zivile 
Grundausstattung über sozialstaatli­
che Verfahren und Institutionen garan­
tieren. »Demokratische Gesellschaften 
ruhen also auf einer grundlegend ega­
litären und im Zweifel sozialstaatlich 
garantierten Verteilung der gesell­
schaftlichen Reichtumscc, heißt es des­
halb in der Erklärung. Erst auf der Ba­
sis dieser egalitären Verteilung lassen 
sich im Interesse einer effizienten 
Wohlstandsproduktion nichtegalitäre 
Verteilungsformen, wie etwa leistungs­
bezogene Einkommensdifferenzen, 
legitimieren. Denn demokratisch kön­
nen unterschiedliche Wohlstandsposi­
tionen im Sinne der Leistungsgerech­
tigkeit nur ausgehandelt werden, wenn 
zuvor allen Bürgerinnen durch aus­
reichende Anteile am gesellschaftlich 
verfügbaren Wohlstand ermöglicht 
wurde, sich in diesen Aushandlungs­
prozessen selbst zu vertreten. Unter 
dem Leitbild der sozialen Demokratie 
betrifft also die Verteilung des gesell­
schaftlich erzeugten Wohlstandes zu­
vorderst die Bestandsvoraussetzungen 
demokratischer Kommunikations- und 
Entscheidungsprozesse. 

Eine soziale Grundsicherung verletzt 
also nicht das normative Gerechtig­
keitsverständnis demokratischer Ge­
sellschaften, sondern sichert vielmehr 
deren materielle Voraussetzungen, 
indem sie die zur gesellschaftlichen 
Partizipation notwendigen Einkommen 
für alle Bürgerinnen unabhängig von 
ihren ökonomischen Positionen garan­
tiert. Eine durch sozialstaatliche Instru­
mente geleistete Grundsicherung wird 
darüber hinaus erforderlich, wenn es 
relevanten Bevölkerungsteilen struktu-
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rell nicht gelingen kann, die zu ihrer 
gesellschaftlichen Partizipation not­
wendigen Einkommen privat, also über 
ihre Positionen auf den Märkten oder 
durch familienbezogene Alimentation 
zu sichern. In dem Maße, wie die bei­
den Normalitätsunterstellungen des 
bundesdeutschen Sozialstaates zer­
rinnen, wird die Einführung einer soli­
den Grundsicherung also zu einem 
demokratischen Erfordernis. 

Dies macht die Erklärung auch in ne­
gativer Weise deutlich, indem sie vor 
der Gefahr warnt, daß die Bundesre­
publik in Folge der wachsenden ge­
sellschaftlichen Spaltung ihre nach 
1 945 mühsam erworbenen demokrati­
schen Standards verliert und in ihrer 
zivilen Entwicklung blockiert wird: »Ob­
wohl stark in der Bearbeitung sozialer 
Konflikte, können demokratische Ge­
sellschaften an sozialen Problemlagen 
auch scheitern, vor allen dann, wenn 
diese die Voraussetzungen demokrati­
scher Konfliktbewältigung betreffen. 
Und genau diese Situation besteht ge­
genwärtig durch die zunehmende 
Spaltung der bundesdeutschen Ge­
sellschaft! Wenn Armutszonen von der 
normalen Gesellschaft abgespalten 
und Bevölkerungsteile dauerhaft aus­
gegrenzt werden, nehmen auf der ei­
nen Seite die Konfliktthemen zu, wobei 
die Konflikte zugleich an Schärfe ge­
winnen. Auf der anderen Seite werden 
die Voraussetzungen ihrer demokrati­
schen Bearbeitung schleichend abge­
tragen: In einer gespaltenen Gesell­
schaft brechen jene Gemeinsamkeiten 
zusammen, auf deren Basis öffentliche 
Meinungs- und Willensbildung ausge­
tragen und gesellschaftlich ausgehal­
ten werden können. Zudem wird die 
Armutsbevölkerung von den gesell­
schaftlichen Entscheidungen abge­
schnitten, nicht zuletzt weil sie auf 
Grund ihrer minderen .Einkommen an 
der öffentlichen Meinungs- und Wil­
lensbildung nicht oder zumindest nicht 
gleichberechtigt teilnehmen kann. Den 
ausgegrenzten Bevölkerungsteilen 
werden also nicht nur Lebenschancen, 
sondern darüber hinaus auch die in 
der normalen Gesellschaft üblichen 
Teilhaberechte verwehrt. In dem Maße 
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aber, wie die Lebenslagen der Bevöl­
kerungsmehrheit durch eine Politik der 
inneren Sicherheit , also durch Kon­
trolle ausgegrenzter und deshalb auch 
zunehmend unberechenbarer Bevöl­
kerungsteile gesichert werden müs­
sen, werden schließlich auch die Teil­
haberechte und -chancen der wohl­
habenden Bevölkerungsteile entwertet. 
Die zynische Beschränkung der Demo­
kratie auf die Bevölkerungsmehrheit 
wird deshalb kaum gelingen.« 

Das »Superwahljahr 1 994« ist gelau­
fen, und auf der Bonner Bühne wird 
der politische Wechsel nicht stattfin­
den, den die Erklärung »Solidarität am 
Standort« mit vorzubereiten suchte. 
Allerdings lassen sich aus dem Ergeb­
nis der Bundestagswahlen nicht nur 
die Bedürfnisse nach Stabilität, son­
dern auch eine hohe Bereitschaft zu 
Reformen ablesen. Mit einer hauch­
dünnen Mehrheit wurde die 
konservativ-liberale Regierungskoali­
tion zwar noch einmal bestätigt, 
gleichwohl wird die Regierung mit 
Kohl/Kinkels »Weiter so . . .  « kaum lan­
ge bestehen können. Vorerst verbleibt 
jedoch die Hauptverantwortung für die 
anstehende Generalinventur bundes­
deutscher (Sozial-) Politik bei den ge­
sellschaftlichen Akteuren und der poli­
tischen Öffentlichkeit. In den nächsten 
Jahren haben sie damit aber auch die 
Chance, den politischen Reformbedarf 
auszuloten, Reformprojekte zu skizzie­
ren und politische Akzeptanz zu orga­
nisieren - und auf Wege zivilgesell­
schaftlicher Einmischung auch dem 
»Umbau des Sozialstaates« den Stem­
pel der sozialen Demokratie auf­
zudrücken. 

Matthias Möhring-Hesse ist Mitarbei­
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